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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Vollzug des Gesetzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVPG) 
Feststellung über das Nichtbestehen einer Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 
 
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 UVPG i.V.m. § 1 und Anlage 1 Nr. 10 c) 
UVPG NRW des Ergebnisses der Standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3 UVPG (Rechtsgrundlagen sh. Seite 2, unten). 
 

Die Fa. Tegelkamp Tiefbau GmbH, Drenbrüggenstraße 2, 
48231 Warendorf hat als Vorhabenträgerin am 16.12.2024 die Genehmigung zur 
Abgrabung und sukzessiven Verfüllung nach § 7 AbgrG in Warendorf, Gemarkung 
Warendorf, Flur 411, Flurstücke 1 und 76 tlw. sowie Flur 414, Flurstücke 96, 97 und 98 
beim Kreis Warendorf, Amt für Umweltschutz und Straßenbau, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf beantragt. 

 
Dem Amt für Umweltschutz und Straßenbau des Kreises Warendorf wurden die für die 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG relevanten Unterlagen durch die Fa. Tegelkamp, 
erstellt durch das Planungsbüro Düphans, Herzebrocker Straße 50, 33330 Gütersloh, 
vorgelegt. Für die Einschätzung bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit sind folgende 
Merkmale des Vorhabens bzw. des Standortes sowie geplante Vorkehrungen maßgebend 
und berücksichtigt worden: 
 
Der Eingriff ist auf die Sandentnahme und Wiederverfüllung mit unbelasteten Aushubböden 
auf einer Fläche von rd. 8,4 ha begrenzt, die sich nach dem Abschluss der Maßnahme 
topographisch, in ihrer Nutzung, dem Landschaftsbild und dem Oberbodenaufbau 
weitgehend vergleichbar zeigen wird. Hinsichtlich möglicher Lärm- und Staubemissionen 
sind im Wesentlichen das Anwesen des Eigentümers der Entsandungsfläche und 
nordöstliche Teilbereiche des Warendorfer Ortsteils Müssingen sowie dortige Sportanlagen 
betroffen. Wegen der bestehenden Lärm-/Staub-Emissionsvorbelastung des nahen Umfelds 
durch die Landesstraße L 548, die Bundesstraße B 64, eine zur B 64 parallele 
Eisenbahntrasse, die landwirtschaftliche Nutzung sowie wegen des Betriebs einer 
Biogasanlage ist keine relevante Verschlechterung in Bezug auf Lärm und Staub zu 
erwarten. Ein Störfall-, Unfall- und Katastrophenrisiko besteht nicht. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens finden nahezu ausschließlich auf der Abgrabungs- und 
Verfüllfläche statt und besitzen keinen grenzüberschreitenden Charakter; sie sind als nicht 
schwer und nicht komplex einzustufen, da Grundwasser und Oberflächengewässer nicht 
betroffen sind, Oberböden wieder eingebaut werden, die derzeitige intensive 
landwirtschaftliche Nutzung wieder ermöglicht wird und faunistische Untersuchungen auf der 
Eingriffsfläche eine geringe ökologische Wertigkeit nachgewiesen haben. 
 
Die erwarteten Auswirkungen sind auf Grund der Erfahrungen des Fachplaners, des 
Antragstellers und der Genehmigungsbehörde bei vergleichbaren Maßnahmen in Warendorf 
und der Ermittlung der Grundwasserstände im Nahbereich der Abgrabungsfläche sehr 
wahrscheinlich. 
 
Die Auswirkungen werden im voraussichtlichen Abbau- und Verfüllzeitraum 2025-2029 
kleinräumig fortschreitend eintreten. Die Sandentnahme ist irreversibel. Die Auswirkungen 
werden durch Verfüllung und Wiederherrichtung der Topographie sowie Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Form der Anlage dauerhafter Uferrandstreifen, eines Kleingewässers, 
von Extensivgrünland, von bodenständigem Laubwald, eines Waldrands, eines Krautsaums, 
einer Hecke sowie eines temporären Erdwalls (die Abbauabschnitte begleitend) 
ausgeglichen bzw. gemindert. 
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Nordnordöstlich der geplanten Maßnahme befindet sich in rd. 850 m Entfernung eine 
Entsandungs- und Auffüllmaßnahme der Fa. Tegelkamp in der Gemarkung Einen. Ein 
Zusammenfallen der Auswirkungen des geplanten Vorhabens mit Auswirkungen der dort 
aktuell betriebenen Maßnahme findet nicht statt, da die genehmigten Entsandungsflächen 
ausgebeutet sein werden, bevor die hier beschriebene Entsandungs- und Auffüllmaßnahme 
begonnen wird. 
 
Der Eingriff in Natur und Landschaft wird ausgeglichen. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde aufgrund 
überschläglicher Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten 
Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 25 UVPG 
zu berücksichtigen wären. 
 
Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Unterlagen der Einzelfallprüfung (sog. Screening) sind der Öffentlichkeit entsprechend 
den Bestimmungen des § 10 des Umweltinformationsgesetzes nach Veröffentlichung vier 
Wochen lang bei der Kreisverwaltung Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, 
Raum 2.94 während der Dienstzeiten von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr montags bis freitags sowie 
14.00 Uhr - 16.00 Uhr montags bis donnerstags nach telefonischer Absprache unter 02581-
536654 zugänglich. Die relevanten Unterlagen werden weiterhin zeitgleich in das Zentrale 
Internetportal des Landes NRW eingestellt. 
 
Warendorf, den 22.01.2025 
 
Der Landrat 
 
Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 
 
 
gez. 
 
Hackelbusch 
 
 
Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen - Abgrabungsgesetz - AbgrG- vom 23.11.1979, 

Stand 26.03.2019 (GV. NRW. S. 193); 
 
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - vom 18.03.2021, 

Stand 23.10.2024 (BGBl. I S. 2024 Nr. 323); 
 
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen - UVPG 

NRW - vom 29.04.1992, Stand 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470; 
 
 Umweltinformationsgesetz - UIG - vom 27.10.2014, Stand 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 
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Bekanntmachung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Kreis Warendorf Warendorf, den 04.02.2025 
Aktenzeichen 63-40712/2024 
 
Die Windkraft Schirl Frankenbach GmbH & Co. KG, Schirl 24, 48346 Ostbevern, hat einen 
Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und 
Betrieb von drei Windenergieanlagen der Firma Enercon in Ostbevern vorgelegt.  
 
Die Windenergieanlagen sollen auf den folgenden Grundstücken errichtet und betrieben  
werden:  
 

WEA Stadt Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 Ostbevern Ostbevern 51 15 

WEA 2 Ostbevern Ostbevern 51 59 

WEA 3 Ostbevern Ostbevern 49 55 

 
Die Windenergieanlagen haben folgende technische Merkmale:  
 

Bezeichnung WEA 1 WEA 2, WEA 3 

Typ E-138 EP3 E3 E-175 EP5 

Leistung [kW] 4.260 6.000 

Nabenhöhe [m] 160 162 

Rotordurchmesser [m] 138,25 175 

Gesamthöhe [m] 229,13 249,5 

 
Der für den 04.03.2025 vorgesehene Erörterungstermin wird aufgrund einer 
Ermessensentscheidung abgesagt (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, 5, S. 3 der 9. BImSchV).  
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Lefken 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Eugen Scharton 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hermann-Löns-Weg 16, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  22.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-EO777 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ivanka Dimitrova 
 
letzte bekannte Anschrift:  Königstr. 3, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  29.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-VE36 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 29.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Anton-Mihai Dumitrescu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Kurze Str. 10, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  04.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/SA OV/CS/BE-RR1985 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 04.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Aneta Genowefa Dziekanek 
 
letzte bekannte Anschrift:  Weinbergstr. 19, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
mit Schreiben vom:  03.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/SA OV/CS/WAF-PG433 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Minka Vasileva 
 
letzte bekannte Anschrift:  Postkutsche 2a, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  04.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ SA/WM/WAF-VI647 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 04.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

148



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Eugen Scharton 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hermann-Löns-Weg 16, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  30.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/BE-EO777 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Klaudia Konieczna 
 
letzte bekannte Anschrift:  Andreasstr. 3, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom:  03.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/WAF-XA385 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Stancho Stanchev 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hansastr. 18, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  03.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/WAF-ZI393 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.32 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 29.01.2025

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Frau  Melanie Geßmann

letzte bekannte Anschrift: Homannstr. 37  48167 Münster
mit Schreiben vom:  14.11.2024
Aktenzeichen:   410041592946
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.35 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 31.01.2025

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Marc Eckert

letzte bekannte Anschrift: Wiemstraße 11a  48351 Everswinkel
mit Schreiben vom:  15.11.2024
Aktenzeichen:   410140111677
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Nicolae Ioan Oprean, geb. am 
16.04.74, zuletzt wohnhaft in 59269 Beckum, Stromberger Str. 168, mit Schreiben vom 
17.01.2025, Aktenzeichen:  36.50.30, eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Benachrichtigung 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Nicolae Ioan Oprean, geb. am 
16.04.74, zuletzt wohnhaft in 59269 Beckum, Stromberger Str. 168 mit Schreiben vom 
30.01.2025, Aktenzeichen:36.50.30, eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
öffentlich zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen). 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Katja Hedwig Elisabeth 

Enhuber, zuletzt wohnhaft Im Kühl 5 in 59227 Ahlen, mit Schreiben vom 29.01.2025 

unter dem Aktenzeichen 3105/281177 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.22, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Saleh Harb, zuletzt wohnhaft 

Holzweg 31 in 59229 Ahlen, mit Schreiben vom 29.01.2025 unter dem Aktenzeichen 

3105/418341 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.22, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Elena Stoyanova, zuletzt 

wohnhaft Oststraße 53 in 48231 Warendorf, mit Schreiben vom 30.01.2025 unter dem 

Aktenzeichen 3300/1306900 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 24, 

Südstraße 10 a, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Valeriia Lipska, zuletzt wohnhaft 

Dorfstraße 24 in 48231 Warendorf, mit Schreiben vom 04.02.2025 unter dem 

Aktenzeichen 3300/1222466 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 28, 

Südstraße 10 a, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Walid Alhuwaish, zuletzt 

wohnhaft Radhoffstraße 34 in 45326 Essen, mit Schreiben vom 31.01.2025 unter dem 

Aktenzeichen 3200/1294660 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Dalmerweg 

77, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Julian Kannenbäumer 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hauptstr. 65, 48346 Ostbevern 
mit Schreiben vom:  04.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/EXA OV/CS/LER-VE129 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 04.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Martin Sebastian Baginski 
 
letzte bekannte Anschrift:  Von-Galen-Str. 2a, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  31.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV SA/WM/BE-LL1111 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 31.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Dominik Roland Krebs 
 
letzte bekannte Anschrift:  Friedenstr. 6, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom:  30.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV SA/WM/WAF-DK100 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Angelika Kirillov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Warendorfer Str. 33a, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  30.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV SA/WM/WAF-JK30 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Massimiliano Callari 
 
letzte bekannte Anschrift:  Nelkenstr. 13, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  03.02.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/CS/WAF-EC45 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 03.02.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Kiril Dragomirov Kirchev 
 
letzte bekannte Anschrift:  Dolberger Str. 111, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  30.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-AA108 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Dzhengis Arifov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Dattelner Str. 3, 59348 Lüdinghausen 
mit Schreiben vom:  20.01.2025 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/BE-CS175 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 30.01.2025 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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